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Die Europäische Union (EU) erscheint oftmals weit entfernt und unübersichtlich. Aber die EU ist wichtig – gera-
de auch für die Umweltverbände. Über 80 % der nationalen Umweltgesetzgebung haben ihren Ursprung in 
Brüssel, und fast alle Änderungen im deutschen Umweltrecht werden derzeit durch die EU angestoßen. Wer 
Einfluss auf die deutsche Umweltpolitik nehmen möchte, sollte den Blick nach Brüssel richten und die dortige 
Arbeit verfolgen bzw. selbst tätig werden. Denn in der Europapolitik werden in allen Bereichen der Umwelt-
politik, z. B. im Naturschutz, bei Luft, Wasser oder Tierschutz die Weichen gestellt. Dieses Heft soll helfen, 
die EU zu verstehen, denn wirksame Einflussnahme und Beteiligung setzt Wissen voraus, wo und wie man 
sich erfolgreich einmischen kann. Neben einem Überblick über die Europäischen Verträge, die Institutionen 
der EU, die Gesetzgebungsverfahren und Rechtsakte werden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, eigene 
Anliegen nach Brüssel zu tragen.

Das vorliegende „Brüsseler 1×1“ ist die dritte aktualisierte Auflage des „Veranstaltungsmanagers Brüsseler 
1×1“ aus dem Jahr 2005.

Der DNR wünscht Ihnen viel Erfolg im Brüsseler Dschungel und eine anregende Lektüre!

Markus Steigenberger
Bjela Vossen
Thomas Frischmuth
Juliane Grüning

Vorwort
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Die Struktur der Europäischen Union
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden kurz hintereinander die Europäische Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl (EGKS), die Europäische Atomgemeinschaft (EAG, EURATOM) und die Europäische Wirtschaftsge-
meinschaft (EWG) gegründet. Während erstgenannte, die EGKS, seit 1951 für einen Zeitraum von 50 Jahren 
bestand und im Juli 2002 auslief, bestehen die beiden anderen, in Kraft getreten mit der Unterzeichnung der 
Römischen Verträge im März 1957, noch immer. Der Vertrag, der die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
(umbenannt durch den Maastrichter Vertrag vom 1. November 1993 in „Europäische Gemeinschaft“) begrün-
dete, trat am 1. Januar 1958 in Kraft. Aus diesen „Europäischen Verträgen“ entwickelte sich die Europäische 
Union (EU), die seit dem Maastrichter Vertrag existiert.

Die Europäische Union basiert auf drei Säulen:

•	Europäische Gemeinschaft (EG) (umfasst die drei Gründungsverträge),

•	Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und

•	Polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (PJZS).

Die erste Säule unterscheidet sich von den beiden anderen durch ihre Art der Integration. Im Gegensatz zur 
GASP und der PJZS ist sie supranational und nicht zwischenstaatlich organisiert. Das heißt, dass die Mitglied-
staaten in den Bereichen der ersten Säule ihre Souveränitätsrechte größtenteils abgetreten und den Instituti-
onen der Gemeinschaft die Machtbefugnis übertragen haben, unabhängig zu agieren. Damit akzeptieren sie 
auch bindende Instrumente, die im nationalen Rechtssystem gleichermaßen gelten wie das inländische Recht. 
Praktisch alle umweltrelevanten Bestimmungen sind im EG-Vertrag verankert.

Dem gegenüber haben die Mitgliedstaaten bei den beiden anderen Säulen nach wie vor das Sagen. Der 
maßgebliche Entscheidungsfindungs-Prozess ist einstimmig (d. h. alle Mitgliedstaaten müssen bei einer Ent-
scheidung für die Gemeinschaft zustimmen) und es gibt keine Vormachtstellung oder unmittelbare Wirkung 
für das EU-Recht gegenüber der nationalen Ebene, das in diesen Bereichen angenommen wird. In diesem 
(ziemlich unübersichtlichen) institutionellen Rahmen sind die Europäische Gemeinschaft und die Europäische 
Union fest miteinander verbunden. Die EG ist nicht nur eine der Säulen der EU, sondern sie teilt auch alle In-
stitutionen und Einrichtungen mit ihr.

1. Säule
Europäische Gemeinschaften

(EG)

2. Säule
Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik
(GASP)

3. Säule
Polizeiliche und justizielle 

Zusammenarbeit
(PJZS)

Europäische Gemeinschaft
·	 Zollunion und Binnenmarkt
·	 Agrarpolitik
·	 Strukturpolitik
·	 Handelspolitik
·	 Wirtschafts- / Währungsunion
·	 Unionsbürgerschaft
·	 Bildung und Kultur
·	 Transeuropäische Netze
·	 Verbraucherschutz
·	 Gesundheitswesen
·	 Forschung und Umwelt
·	 Sozialpolitik

Europäische Atomgemeinschaft
(Euratom)

Außenpolitik
·	 Kooperation, gemeinsame  

Standpunkte und Aktionen
·	 Friedenserhaltung
·	 Menschenrechte
·	 Demokratie
·	 Hilfe für Drittstaaten
Sicherheitspolitik
·	 Abrüstung
·	 Wirtschaftliche Aspekte der  

Rüstung
·	 Kampf gegen den Terrorismus
·	 langfristig: Europäische Sicher-

heitsordnung

·	 Schutz der EU-Außengrenzen
·	 Einwanderungs-/ Asylpolitik
·	 Kampf gegen organisierte Krimi-

nalität (z.B. Drogen, Menschen
handel)

·	 Bekämpfung des organisierten  
Verbrechens

·	 Justizielle Zusammenarbeit (Zivil- 
und Strafprozesse)

·	 Polizeiliche Zusammenarbeit

Europäische Union

Abb. 1:	Die drei Säulen der EU
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Die Mitgliedstaaten:

Seit der letzten Erweiterung am 1. Januar 2007 (Bulgarien und Rumänien) hat die EU 27 Mitgliedstaaten – 
Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Ita-
lien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, die Slo-
wakei, Slowenien, Spanien, die Tschechische Republik, Ungarn, Zypern, Bulgarien und Rumänien. 

Zur Zeit haben Kroatien, Mazedonien und die Türkei den offiziellen Status eines Beitrittskandidaten. Mit 
einem Beitritt Kroatiens wird nicht vor 2009 / 2010 und mit einem Beitritt der Türkei („ergebnisoffene“ Beitritts-
gespräche) nicht vor 2015 gerechnet. Ein Termin für den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit Mazedonien 
wurde noch nicht genannt. Neue potenzielle Beitrittskandidaten sind Serbien, Bosnien, Montenegro und Al-
banien. Der Vertrag von Nizza sieht allerdings nur eine EU-Mitgliedschaft für 27 Staaten vor. D. h. vor Auf-
nahme des 28. Landes muss die EU institutionell (z. B. durch die EU-Verfassung) reformiert sein.

Weiteres zur EU-Erweiterung im EUR-Sonderheft 07.06 „EU-Erweiterung – Umwelt-
schutz in Bulgarien, Rumänien und Kroatien“
www.eu-koordination.de/PDF/eur0607-sh.pdf

Obwohl sehr häufig von der „EU“ die Rede ist, sind die in den folgenden Kapiteln vorgesellten Institutionen 
oder Einrichtungen diejenigen, die Maßnahmen ergreifen, Vorschläge erarbeiten oder gesetzgeberisch tätig 
werden. Man unterscheidet grob drei Gruppen:

1.	Gesetzgebende Institutionen

Europäischer Rat
Ministerrat (Rat)
Europäische Kommission
Europäisches Parlament (EP)

2.	Gerichtliche Instanzen

Europäischer Gerichtshof (EuGH)
Europäische Gericht (EuG) bzw. Gericht erster Instanz (EuGeI)

3.	Beiräte

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA)
Ausschuss der Regionen (AdR)

Zusätzlich gibt es noch andere Institutionen wie den Rechnungshof, die Europäische Zentralbank (EZB) und 
die Europäische Investitionsbank, denen Rechte in den Bereichen Haushalt, Investitionen und Währungspolitik 
übertragen wurden.
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Die Bedeutung des Umweltschutzes in der Geschichte der EU
Nach Artikel 2 des Gründungsvertrages der Europäischen Gemeinschaft (EG-Vertrag) muss die Gemeinschaft 
durch die „Umsetzung von Gemeinschaftspolitiken und -tätigkeiten gemäß Artikel 3 und 4“ bzw. durch Schaf-
fung eines „gemeinsamen Marktes und einer Wirtschafts- und Währungsunion“ unter anderem „eine harmo-
nische, ausgewogene und nachhaltige Entwicklung von Wirtschaftsaktivitäten“ und ein „hohes Niveau an 
Schutz und Verbesserung der Umweltqualität“ fördern. Artikel 3 legt ausdrücklich fest, dass zur Erreichung 
der in Artikel 2 beschriebenen Ziele die Handlungen der Gemeinschaft „eine Politik im Umweltbereich“ um-
fassen sollten. Seit dem Inkrafttreten der Einheitlichen Europäischen Akte gehört „Umweltpolitik“ ausdrücklich 
zu den wesentlichen Handlungsbereichen der Union. Artikel 2 des Vertrages über die Europäische Union 
enthält eine dem Artikel 2 des EG-Vertrages ähnliche Bestimmung, die als eines der Ziele der Union eine 
„ausgewogene und nachhaltige Entwicklung“ beinhaltet.

Die europäischen Verträge

Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Als die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die Europäische Atomgemeinschaft (EAG, 
EURATOM) mit Unterzeichnung der Römischen Verträge 1957 gegründet wurden, war Umweltschutz noch 
kein Thema und nicht in den Verträgen vorgesehen. Im Mittelpunkt standen Wirtschaftswachstum und Frie-
den. Zu dieser Zeit umfasste die Gemeinschaft sechs Gründungsmitglieder, die vor allem Handelshemmnisse 
beseitigen und einen Gemeinsamen Markt schaffen wollten. Auch zehn Jahre später, 1967, als EGKS, EWG 
und EAG bzw. EURATOM zusammengefügt wurden und sowohl ein gemeinsamer Ministerrat (siehe Seite 13), 
eine gemeinsame Kommission (siehe Seite 17) sowie das Europäische Parlament (siehe Seite 24) eingesetzt 
wurden, existierten Umwelt- und Naturschutz nicht als gemeinschaftliche Ziele und Aufgaben. Erst Mitte der 
1970er Jahre wurden erste Maßnahmen in Form von Verordnungen und Richtlinien sowie von Umweltaktions-
plänen zum Schutz der Umwelt angenommen. Diese bezogen sich auf Artikel 100 (jetzt Art. 94) und Artikel 
235 (jetzt Art. 308) über den Gemeinsamen Markt.

Einheitliche Europäische Akte

Mit der Annahme der Einheitlichen Europäischen Akte im Jahr 1987 schließlich wurde ein Abschnitt über Um-
welt in den EWG-Vertrag eingefügt (Artikel 130 r – 130 t, jetzt Artikel 174 – 176) und die Umwelt ausdrücklich 
in Artikel 100 a (jetzt Art. 95), der sich eigentlich auf den Binnenmarkt bezieht, erwähnt. Umwelt war jedoch 
nicht formal in den Zielen der Gemeinschaft berücksichtigt. Die Einheitliche Europäische Akte bildete die 
Grundlage für die Vollendung des Europäischen Binnenmarktes. Darin wurde vereinbart, den freien Personen-, 
Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr ab Ende 1992 in allen Mitgliedstaaten zu ermöglichen.

Maastrichter Vertrag

Mit Inkrafttreten des Maastrichter Vertrags am 1. November 1993, der auch unter der Bezeichnung „Vertrag 
über die Europäische Union“ bekannt ist, wurde schließlich der Umweltschutz in den Zielen der Gemeinschaft 
verankert (ehemalige Artikel 2 und 3 (k) des EG-Vertrages). Zudem führte der Vertrag erstmals ein qualifi-
ziertes Mehrheitswahlsystem ein, das in Umweltfragen anzuwenden war (ehemaliger Artikel 130 s). Nach 
dem Maastrichter Vertrag stützt sich die EU auf drei Säulen: Die erste und wichtigste Säule ist die Europäische 
Gemeinschaft, die als juristische Person Unterzeichnerin aller Verträge bleibt. Daneben existiert die Europä-
ische Atomgemeinschaft und bis zu ihrem Auslaufen am 23. Juli 2002 gab es auch die Europäische Gemein-
schaft für Kohle und Stahl. Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) bildet die zweite Säule der 
EU, mit der eine europäische Verteidigungspolitik entwickelt werden soll. Die dritte Säule ist die justizielle und 
polizeiliche Zusammenarbeit. Hier verpflichten sich die Regierungen, Fragen der Einwanderungs- und Asylpo-
litik sowie der Verbrechensbekämpfung gemeinsam anzugehen (siehe Seite 5, Abb. 1).
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Vertrag von Amsterdam

Der Vertrag von Amsterdam� führte 1999 im Bereich der Umweltpolitik der Gemeinschaft zu wichtigen Ände-
rungen. Zum einen wurde Artikel 2 des EG-Vertrages geändert und beinhaltete nun ausdrücklich die Förde-
rung einer „harmonischen, ausgewogenen und nachhaltigen Entwicklung“ sowie einer „hohen Ebene des 
Schutzes und der Verbesserung der Qualität der Umwelt“ als ein allgemeines Ziel der Gemeinschaft. Zum 
anderen wurde das Umweltintegrationsprinzip in Artikel 6 des Vertrages aufgenommen und durch Gleichstel-
lung mit den anderen „Prinzipien“ der EU gestärkt. Darüber hinaus wurde das Mitentscheidungsverfahren zur 
Regel bei der Annahme von Umweltmaßnahmen nach Artikel 175 (außer für die Bereiche, die in Artikel 
175 (2) aufgeführt sind, für die noch immer Einstimmigkeit angewendet wird) sowie für Maßnahmen, die auf 
Artikel 95 (Binnenmarkt) beruhen. Schließlich haben die Mitgliedstaaten durch Veränderungen des Artikels 
95 das Recht, nach Umsetzung von Harmonisierungsmaßnahmen der Gemeinschaft darüber hinausgehende 
nationale Bestimmungen beizubehalten oder einzuführen.

Vertrag von Nizza

Mit Annahme des Vertrags von Nizza im Jahr 2003 wurde im Bereich des Umweltschutzes kein Fortschritt 
erzielt. Zwar standen einige Umweltthemen auf der Agenda der Regierungskonferenz, wie etwa die qualifi-
zierte Mehrheitswahl für die Einführung von Ökosteuern, allerdings konnten sich die Mitgliedstaaten in diesen 
Bereichen nicht einigen. In Bezug auf die Erweiterung der Union knüpfte der Vertrag von Nizza an die Fragen 
an, die in Amsterdam nicht gelöst werden konnten. Die Vergrößerung um mehr als zehn Staaten bedeutete 
unter anderem auch ein Mehr an VertreterInnen in allen Entscheidungsgremien.

Mit dem Ziel, in Zukunft handlungsfähig zu bleiben, haben die fünfzehn Mitglieder am 10. Dezember 2000 
folgende institutionelle Änderungen beschlossen:

•	Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien entsenden seit Antritt der neuen Kommission 
2004 nur noch je eine(n) KommissarIn (statt wie bis dahin je zwei) in die EU-Kommission.

•	Die Stimmen der EU-Mitgliedstaaten im Ministerrat wurden neu gewichtet und orientieren sich seitdem 
stärker an der Einwohnerzahl jedes Landes. (z. B. 29 Stimmen für Deutschland gegenüber 4 Stimmen für 
Luxemburg). Eine Entscheidung des Ministerrates ist außerdem erst dann gültig, wenn auch mindestens 62 
Prozent der EU-Einwohner repräsentiert sind.

Europäische Verfassung

Am 29. Oktober 2004 unterzeichneten die Staats- und Regierungschefs der 25 Mitgliedstaaten in Rom die 
Endfassung des „Vertrags über eine Verfassung für Europa“. Der Vertrag war unter dem Vorsitz von Valérie 
Giscard d’ Estaing von einem Verfassungskonvent erstellt worden, der Vorschläge für die Umsetzung fol-
gender Punkte erarbeiten sollte:

•	Eine bessere Aufteilung und Festlegung der Zuständigkeiten der EU

•	Vereinfachung der Instrumente der Union

•	Mehr Demokratie, Transparenz und Effizienz

•	Vereinfachung der derzeitigen Verträge und Umgestaltung zu einer gemeinsamen Verfassung.

Der Verfassungsentwurf sollte als einheitlicher Text an die Stelle sämtlicher bestehender Verträge treten und 
besteht aus einer Präambel und vier Teilen mit insgesamt 462 Artikeln. 

�	im Anschluss an den Vertrag von Amsterdam wurde die Nummerierung der Artikel des Vertrages geändert
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Nein zur Verfassung & neue Initiative

Durch das französische und niederländische „Nein“ in den Volksabstimmungen von 2005, war der Verfas-
sungsvertrag erst einmal vom Tisch. Auf den Brüsseler Korridoren und auch zu Hause in den Mitgliedstaaten 
wurden eine Reihe von Optionen diskutiert:

• Aufgeben der Verfassung

• neue Abstimmung in Frankreich und den Niederlanden

• Auswahl einiger Elemente aus dem Verfassungstext, die sich allgemeiner Zustimmung sicher sein können

• Neuverhandlungen über den Text, kleine Veränderungen am Text oder Schwerpunktsetzung auf verschie-
dene Elemente.

Geeinigt hatte man sich unter britischer Präsidentschaft (2. Halbjahr 2005) erst einmal auf eine „Zeit der 
Reflexion“. Die EU-Staats- und Regierungschefs beschlossen auf dem EU-Gipfel im Juni 2006, das endgültige 
Urteil über die EU-Verfassung bis Ende 2008 aufzuschieben. Erst die deutsche EU-Ratspräsidentschaft (1. Halb-
jahr 2007) hat das Verfassungsthema wieder auf die EU-Agenda gesetzt. Bis zum EU-Gipfel im Juni 2007 
soll ein Vorschlag erarbeitet werden, wie der zukünftige Fahrplan des Verfassungsprozesses aussehen kann. 
Ziel ist es, bis zur Europawahl 2009 eine neue EU-Verfassung vorzulegen. Dieser soll auf dem vorliegenden 
Verfassungsentwurf aufbauen.

Die Verfassung aus Umweltsicht

Wie auch immer man zu den Inhalten des Vertragstextes und der politisch oft neoliberal geprägten Ausrich-
tung und Entwicklung der EU in den letzen Jahren steht, Teile des Vertrages hätten aus der Umweltperspektive 
betrachtet durchaus positive Konsequenzen:

•	Die Zielsetzungen in den Bereichen Umweltschutz, nachhaltiger Entwicklung (I-3) und Umweltintegration 
(III-4) hätten durch die Verfassung ein Stück an Bedeutung gewonnen. Das Integrationsprinzip wurde in 
dem Verfassungsvertrag prominent an den Beginn von Teil III (Artikel III-119) „die Politikbereiche und die 
Arbeitsweise der Union“ verschoben. Dadurch wäre das Prinzip nicht geschwächt worden, vielmehr hätte 
es für die gesamte EU-Politik gegolten, also auch für solche Bereiche, die vorher durch die zweite und dritte 
Säule abgedeckt wurden. Andere Prinzipien der Umweltpolitik (Verursacherprinzip, Vorsorgeprinzip etc.) 
wären in dem Verfassungsvertrag unverändert übernommen worden.

•	Für einen umweltpolitisch wichtigen Bereich – Energie – wäre im Verfassungsvertrag ein neues Kapitel hin-
zugefügt worden, in welchem eine klare Aussage zum Umweltschutz enthalten ist.

•	Der Verfassungsvertrag würde das Prinzip der partizipativen Demokratie in das EU-Primärrecht einführen. 
Trotz eher allgemein gehaltener Formulierung bildet dieses Prinzip doch eine solide Basis für das Recht, 
angehört zu werden sowie für das Recht auf Information. Eine weitere Neuerung wäre das Recht der Bür-
gerinnen und Bürger der EU, die EU-Kommission aufzufordern, Vorschläge für einen Rechtsakt vorzulegen, 
sobald sich mindestens eine Million BürgerInnen der Initiative anschließen.

•	Die Verpflichtung zur Gewährleistung des Zugangs zu Informationen wäre durch den Verfassungsvertrag 
auf alle EU-Institutionen ausgeweitet worden. In den gegenwärtig gültigen Verträgen unterliegen nur der 
Rat, die Kommission und das Parlament dieser Verpflichtung.

•	Die Kompetenzen des Europäischen Parlaments im Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens bei der Ge-
setzgebung wären in einigen Bereichen (Gemeinsame Agrar- und Fischereipolitik, Forschung, Handel) er-
weitert worden, auch wenn diese nicht zwangsläufig einen Bezug zur Umweltpolitik hat. Von Bedeutung 
wäre auch der gewachsene Einfluss des Parlaments auf das EU-Budget gewesen - die Ausgaben für die 
Gemeinsame Agrarpolitik eingeschlossen.
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•	Durch den Verfassungsvertrag schien sich zum ersten Mal die Tür zum Europäischen Gerichtshof für Fälle in 
Umweltangelegenheiten zu öffnen. Der Bereich für die neuen Bestimmungen war allerdings beschränkt und 
unsicher. Nichtsdestotrotz hat ein Wechsel stattgefunden, und es wäre den Grundsätzen der rechtlichen 
Auslegung zuwider gelaufen, hätte der Gerichtshof diesen Wechsel ignoriert.

•	Die Charta der Grundrechte, die auch Bestimmungen für umweltpolitische Prinzipien enthält, wäre vollstän-
dig in den Verfassungsvertrag übernommen worden und hätte damit bindenden Charakter gehabt. Aller-
dings ist unklar, ob sich ein Gericht auf die Charta berufen hätte, wenn es um Umweltfälle gegangen wäre. 
Außerdem wäre mit der neuen Verfassung eine einheitliche Rechtspersönlichkeit der Union geschaffen 
worden. Dadurch wäre es für die EU möglich gewesen, der Konvention zum Schutz der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten beizutreten. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat bereits eine Rechts-
sprechung im Bereich Umweltrecht entwickelt, die eventuell von Nutzen hätte sein können.

•	Durch den Verfassungsvertrag hätten nationale Parlamente ein größeres Maß an Kontrolle über Initiativen 
der EU-Kommission erhalten. Nationalen Parlamenten wäre es künftig möglich gewesen, neue Vorschläge 
abzulehnen, wenn sie das Subsidiaritätsprinzip verletzen. So oder so bleibt abzuwarten, wie die natio-
nalen Parlamente generell eine solche Macht nutzen und ob umweltpolitische Bestimmungen davon betrof-
fen sein werden.

•	Bei In-Krafttreten der Verfassung wäre die Euratom-Gemeinschaft eine eigenständige juristische Körper-
schaft neben der EU geblieben, d. h. der Euratom-Vertrag wäre ein separates Vertragswerk neben dem 
Verfassungsvertrag gewesen. Aber: Der Verfassungsvertrag wäre mit dem Euratom-Vertrag durch ein neues 
Protokoll im Anhang verknüpft. Über den Rückgriff auf die gleichen Institutionen und auch auf ein gemein-
sames Budget wären die „neue“ EU und Euratom eng verbunden. Fünf Staaten (Österreich, Deutschland, 
Irland, Ungarn und Schweden) haben formal zur Kenntnis gegeben, dass sie Euratom für überholt ansehen 
und eine „baldestmögliche“ Überprüfung für sinnvoll halten. Die Möglichkeit für einzelne Mitgliedstaaten, 
die Euratom-Gemeinschaft zu verlassen, aber trotzdem Mitglied der EU zu bleiben, wäre durch die An-
nahme des Verfassungsvertrages gestiegen, da Euratom nicht mehr einer der konstitutierenden Pfeiler der 
EU gewesen wäre. Fakt ist allerdings, dass Euratom auch mit der Verfassung weiter bestehen würde und 
der Euratom-Vertrag weiter in Kraft wäre. Sehr kritisch anzumerken ist ebenfalls, dass sich altes und neues 
Vertragswerk widersprächen – so zum Beispiel in Bezug auf staatliche Beihilfen für Kernenergie oder in 
Bezug auf die Regelung der EU-internen Energiemärkte.

•	Bei der Rolle des Europäischen Komitees für Wirtschaft und Soziales (ECOSOC) hatten die Umweltverbän-
de gefordert, dass ECOSOC keine weiteren Zuständigkeiten als Vertreter der Zivilgesellschaft erhält. Die-
sem Wunsch wurde insofern entsprochen, als Leitbild und Aufgabenbereich von ECOSOC nicht geändert 
wurden.

Allgemein haben umweltrelevante Themen im Rahmen der Vertragsverhandlungen und Regierungskonferenz 
nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Es war und ist das Hauptanliegen der Umweltverbände, den Schutz 
der Umwelt und das Bekenntnis zur nachhaltigen Entwicklung, wie in den jetzigen Verträgen festgelegt, bei-
zubehalten. Einige Veränderungen könnten auch ohne In-Kraft-Treten der Verfassung umgesetzt werden, etwa 
der Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten, die Erweiterung von öffentlichen Konsultationen und 
generell die Bemühungen um mehr Transparenz. Für Umweltverbände, die auf nationaler oder europäischer 
Ebene tätig sind, ergeben sich in jedem Fall eine Reihe von Konsequenzen aus der momentanen Situation. 
Es ist zu befürchten, dass die EU-Kommission noch vorsichtiger wird bei der Vorlage neuer, progressiver Vor-
schläge, und im Umwelt- und Sozialbereich tendenziell eher weniger ambitioniert arbeiten wird. Dazu kommt, 
dass die Kommission, aber auch einige Mitgliedstaaten und die Industrie das „Nein“ der Bürgerinnen und 
Bürger nun ausschließlich so interpretieren, dass vor allem Maßnahmen zum Wirtschaftswachstum, zur Entbü-
rokratisierung um jeden Preis und zur weiteren Liberalisierung gewünscht und erforderlich sind – Maßnahmen 
zum Schutz von Umwelt und Natur aber als „wachstumshemmend“ hinten runter fallen.

Mit den Perspektiven nach der mittlerweile gescheiterten Verfassung befasst sich das 
EUR-Sonderheft 10.05 „Europa weiterdenken – Verfassungsdebatte als Chance nut-
zen!“: www.dnr.de/publikationen/eur/archiv/eur0510-sh.pdf

Die Bedeutung des Umweltschutzes in der Geschichte der EU

10



Die Ziele der europäischen Umweltpolitik

Die Ziele der europäischen Umweltpolitik sind detailliert im Artikel 174 des EG-Vertrags festgeschrieben:

•	Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Verbesserung ihrer Qualität

•	Schutz der menschlichen Gesundheit

•	umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen

•	Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung regionaler oder globaler Umwelt-
probleme

Dadurch werden die allgemeinen Ziele, festgelegt in Artikel 2 des EG-Vertrags, konkretisiert und eine Rechts-
grundlage für Maßnahmen der Gemeinschaft geschaffen. Ein Beispiel: Ist der Hauptzweck einer Richtlinie die 
Rationalisierung bei der Nutzung von natürlichen Ressourcen, wäre die gesetzliche Grundlage Artikel 174, 
was starke Auswirkungen auf das anzuwendende Entscheidungsverfahren und auf die verbleibende Macht-
befugnis der Mitgliedstaaten hätte.

Prinzipien der EU zur Erreichung ihrer Ziele

Paragraph 2 des Artikels 174 des EG-Vertrages legt fest, auf welchen Prinzipien die EU-Umweltpolitik basie-
ren muss:

1.	Das Prinzip eines hohen Schutzniveaus

„Die Umweltpolitik der Gemeinschaft zielt (...) auf ein hohes Schutzniveau ab.“ Dieses Prinzip, das in den 
Artikeln 2, 95 und 174 des EG-Vertrags festgeschrieben ist, setzt nicht zwingend die Erreichung des „höch-
sten“ möglichen Schutzniveaus voraus, sondern untersagt vielmehr die Verabschiedung von umweltpolitischen 
Maßnahmen mit einem geringen Schutzniveau. WissenschaftlerInnen fordern, dass die Rechtmäßigkeit einer 
Maßnahme angefochten werden kann, wenn ein hohes Schutzniveau nicht gewährleistet ist. Der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) hat diese Möglichkeit bisher nicht ausgeschlossen.

2.	Das Vorsorgeprinzip

Auch wenn es keine spezielle Definition des Vorsorgeprinzips im EG-Vertrag gibt, bedeutet es in der Regel: 
sobald glaubwürdige Nachweise erbracht werden, dass eine bestimmte Handlung die Umwelt belasten 
könnte, können vorbeugende Maßnahmen unternommen werden – auch wenn der kausale Bezug zwischen 
der Handlung und den negativen Auswirkungen nicht wissenschaftlich bewiesen ist. Dieses Prinzip gilt nicht 
nur für Umwelt-, sondern auch für Gesundheitsfragen.

3.	Das Vermeidungsprinzip

Das Vermeidungsprinzip ist eng mit dem Vorsorgeprinzip verknüpft und beinhaltet eine vorbeugende Heran-
gehensweise der EU in Bezug auf Umweltbelange. Dadurch sollen Maßnahmen, die Umweltschäden von 
Beginn an vermeiden, bevorzugt werden vor Maßnahmen zur Wiederherstellung der bereits geschädigten 
Umwelt.
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4.	Schadensbeseitigung durch das Ursprungsprinzip

Maßnahmen im Bereich der europäischen Umweltpolitik sollten Umweltschäden vorrangig an ihrer Quelle 
beheben. Das bedeutet, dass sich die EU auf solche Problemfelder konzentrieren sollte, in denen die Ver-
schmutzung entsteht.

5.	Das Verursacherprinzip

Gemäß diesem Prinzip, das seit den frühen 1970er Jahren die europäische Umweltpolitik geprägt hat, müs-
sen diejenigen, die für Umweltverschmutzung verantwortlich sind, die entstandenen Kosten für die Umwelt
sanierung selbst tragen. Mit anderen Worten sollte nicht die Behörde, also letztendlich der Steuerzahler, für 
diese Kosten aufkommen.

6.	Das Integrationsprinzip

Dieses Prinzip, eingeführt durch die Einheitliche Europäische Akte in Artikel 174 und im Vertrag von Amster-
dam in Artikel 6 verankert, besagt, dass Umweltbelange in die Definition und Umsetzung von Gemeinschafts-
politiken und -maßnahmen, beschrieben in Artikel 3, integriert werden sollen. Als Hauptgedanke liegt diesem 
Prinzip zu Grunde, dass Umweltbelange nicht isoliert betrachtet werden können, da andere Bereiche wie 
Landwirtschaft, Verkehr oder Energie entscheidende Auswirkungen auf die Umwelt haben. In der Praxis be-
deutet das nicht, dass Umweltpolitik prioritär behandelt werden muss, sondern dass Umweltschutz bei der 
Verabschiedung anderer Gemeinschaftspolitiken vollständig integriert werden sollte. Artikel 6 des EG-Ver-
trags bezieht sich nicht auf Maßnahmen unter der zweiten und dritten Säule (Gemeinsame Außen- und Si-
cherheitspolitik und polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen).

Wichtige Artikel des EG-Vertrags für den Umweltschutz

Art. 2				   Grundsätze der Gemeinschaft
Art. 3, 1 (ehem. Art. 2 k)	 Umweltpolitik
Art. 6				   Integrationsprinzip
Art. 28 (ehem. Art. 30)	 Verbot von mengenmäßigen Beschränkungen zwischen den Mitgliedstaaten
Art. 30 (ehem. Art. 36)	 Einschränkungen des Artikels 28
Art. 95 (ehem. Art. 100 a)	 Funktionieren des Binnenmarktes
Art. 174 (ehem. Art. 130 r)	 Zielsetzung der EU-Umweltpolitik; Grundsätze der EU-Umweltpolitik
Art. 175 (ehem. Art. 130 s)	 Rechtliche Grundlagen für Umweltmaßnahmen; Verfahren zur Entscheidungs-

findung für Umweltmaßnahmen
Art. 176 (ehem. Art. 130 t)	 Weitergehende nationale Maßnahmen

Weiteres zur Umweltgesetzgebung im EUR-Sonderheft 08 / 09.05 „Ihre Rechte in der 
EU-Umweltgesetzgebung – ein Wegweiser“:
www.dnr.de/publikationen/eur/archiv/eur0508-09-sh.pdf

Weiteres zur Umsetzung von EU-Umweltrecht im EUR-Sonderheft 11/12.06: „Umsetzung 
von EU-Umweltrecht: Wohin steuert die Europäische Union?“
http://www.eu-koordination.de/PDF/eur0611-12-sh.pdf
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Gesetzgebende Institutionen & Gesetzgebungsverfahren

Der Rat der Europäischen Union / Ministerrat (Council of the European 
Union / Council of Ministers)

(Minister-) Rat der EU
Rue de la Loi 175
B-1048 Brüssel
Tel.:	 0032 2 / 85 -6111
Fax:	0032 2 / 85 -7381
eMail: public.info@consilium.europa.eu
www.consilium.europa.eu

Der Rat der Europäischen Union, im allgemeinen als „der Rat“� 
oder „Ministerrat“ bezeichnet, setzt sich aus den Fachministe-
rInnen der EU-Mitgliedstaaten zusammen. Er ist – obwohl das 
Parlament inzwischen an Macht und Mitbestimmung hinzugewon
nen hat – mächtigstes legislatives Entscheidungsgremium der EU. 
Alle im Rat vertretenen MinisterInnen sind befugt, für ihre Regie-
rungen verbindliche Entscheidungen zu treffen: ihre Unterschrift 
steht für die Unterschrift der gesamten Regierung. Die Zusam-
mensetzung der insgesamt neun Ratsformationen hängt von den 

zu behandelnden Themen ab. Stehen Umweltfragen auf der Tagesordnung, nehmen in der Regel die Umwelt-
ministerInnen am „Umweltrat“ teil, zum „Fischereirat“ kommt z. B. aus Deutschland der Landwirtschaftsmini-
ster, da dieses Thema in sein Ressort fällt, es können aus terminlichen oder inhaltlichen Gründen jedoch auch 
andere MinisterInnen teilnehmen.

Weiteres zum Rat im EUR-Sonderheft 08/09.06 „Rat und Tat in Brüssel – Alles über den 
Rat der Europäischen Union“
www.eu-koordination.de/PDF/eur0608_09-sh.pdf

Ratsformationen (die Räte)

1.	Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen (GAERC)
2.	Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN)
3.	Justiz und Inneres (JHA)
4.	Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz (EPSCO)
5.	Wettbewerbsfähigkeit (Binnenmarkt, Industrie und Forschung)
6.	Verkehr, Telekommunikation und Energie (TTE)
7.	Landwirtschaft und Fischerei
8.	Umwelt
9.	Bildung, Jugend und Kultur (EYC)

Aufgaben des Ministerrates

1.	Der Ministerrat erlässt europäische Rechtsvorschriften, in den meisten Bereichen gemeinsam mit dem Eu-
ropäischen Parlament im so genannten Mitentscheidungsverfahren. Normalerweise kann der Ministerrat 
nur dann tätig werden, wenn die Kommission, die das Initiativrecht hat, einen konkreten Vorschlag vorlegt. 
Allerdings können einzelne Ministerräte bei Bedarf die Kommission auffordern, tätig zu werden.

2.	Im Rat für Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) werden die Grundzüge der Wirtschaftspolitik in den Mitglied-
staaten abgestimmt.

3.	Der Ministerrat schließt internationale Übereinkünfte zwischen der EU und einem oder mehreren Staaten 
oder internationalen Organisationen ab. Diese Übereinkünfte können sich auf Handel, Zusammenarbeit 

�	Der Ausdruck „Rat“ ist insofern irreführend, da es neun verschiedene Ratsformationen (Räte) gibt, die sich je nach zu Behandelndem 
unterschiedlich zusammensetzen.
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und Entwicklung beziehen oder spezifische Themen wie Textilwaren, Fischerei, Wissenschaft und Techno-
logie oder Verkehr betreffen.

4.	Gemeinsam mit dem Europäischen Parlament genehmigt der Ministerrat den Haushalt der EU. Kommt es 
zu keiner Einigung, entscheidet der Rat über „obligatorische“ Ausgaben (Aufwendungen für die Landwirt-
schaft und Ausgaben, die sich aus internationalen Übereinkommen mit Drittstaaten ergeben), während das 
Parlament das letzte Wort bei den „nicht-obligatorischen“ Ausgaben und der endgültigen Annahme des 
gesamten Haushalts hat.

5.	Auf der Grundlage der Leitlinien des Europäischen Rats entwickelt der Ministerrat die Gemeinsame Außen- 
und Sicherheitspolitik der EU (GASP), wobei Kontrolle und Entscheidungsbefugnis über Außen-, Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik bei den Mitgliedstaaten bleibt, die ihre nationalen Hoheitsrechte nicht abgegeben 
haben.

6.	Der Rat koordiniert die Zusammenarbeit der nationalen Gerichte und Polizeikräfte.

DNR-Service: Hintergrundinformationen zu den Tagesordnungen der Räte
Mit kurzen digitalen Hintergrundinformationen informiert die DNR-EU-Koordination 
über umweltrelevante Themen auf den Tagesordnungen der verschiedenen EU-Minister-
ratssitzungen und der halbjährlichen Gipfeltreffen des Europäischen Rates. Bei Interes-
se wenden Sie sich an die Berliner DNR-Geschäftsstelle.

Stimmenverteilung

Je größer die Bevölkerung eines Landes, desto mehr Stimmen hat das Land, wobei die Anzahl nicht proporti-
onal steigt, sondern zugunsten der bevölkerungsschwächeren Länder angepasst ist. Seit dem Beitritt von Ru-
mänien und Bulgarien am 1. Januar 2007 gilt folgende Stimmverteilung im Rat:

Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien 29

Spanien, Polen 27

Rumänien 14

Niederlande 13

Tschechische Republik, Belgien, Ungarn, Portugal, Griechenland 12

Österreich, Schweden, Bulgarien 10

Dänemark, Irland, Litauen, Slowakei, Finnland 7

Zypern, Estland, Lettland, Luxemburg, Slowenien 4

Malta 3

Insgesamt 345

Tab. 1:	 Stimmverteilung im Rat

Beschlussfassung im Ministerrat

Die meisten Beschlüsse im Rat werden mit „qualifizierter Mehrheit“ gefasst. Seit Januar 2007 gilt eine qualifi-
zierte Mehrheit als erreicht, wenn folgende drei Kriterien erfüllt sind:

• die Mehrheit der Mitgliedstaaten (in einigen Fällen eine Zweidrittelmehrheit) stimmt zu,
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• mindestens 255 befürwortende Stimmen von 345 möglichen Stimmen wurden abgegeben,

• die befürwortenden Stimmen vertreten mindestens 62 % der Gesamtbevölkerung der EU (mindestens 305,5 
Millionen von insgesamt 492,8 Mio).

In einigen Bereichen wie der GASP, Steuer-, Asyl- und Einwanderungspolitik werden die Beschlüsse im Rat 
einstimmig gefasst, d. h. jeder Mitgliedstaat kann in diesen Bereichen ein Veto einlegen. Was wie abgestimmt 
wird, regelt der EG-Vertrag:

•	einstimmig (Steuern, Soziales, GASP, polizeiliche Zusammenarbeit / Strafsachen, Organe / Verfahrensfra-
gen)

•	einfache Mehrheit (eher selten z. B. Verfahrensfragen, Geschäftsordnung)

•	qualifizierte Mehrheit (in den meisten Fällen)

Der Europäische Rat (European Council)

Der Europäische Rat ist das oberste Gremium der Europäischen Union. Er setzt sich aus Staats- und Regierungs
chefs sowie dem Präsidenten der Europäischen Kommission und den AußenministerInnen zusammen, wobei 
Kommissionspräsident und AußenministerInnen nur beratende Funktion haben. Der Europäische Rat kommt 
mindestens zweimal jährlich zusammen („Frühjahrsgipfel“, „Herbstgipfel“), um über die Weiterentwicklung 
der EU zu beraten, allgemeine politische Leitlinien festzulegen und gegebenenfalls Verträge zu verabschieden 
bzw. Vertragsänderungen zu beschließen. Außerdem gibt es Sondergipfel zu aktuellen Themen. Ein weiteres 
Aufgabenfeld ist die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die die Staats- und Regierungschefs auf den 
Gipfeltreffen koordinieren. Er klärt in Ausnahmefällen auch Fragen, die auf Ministerebene nicht geklärt wer-
den können. Der Rat kann keine rechtlich verbindlichen Beschlüsse fassen, besitzt jedoch ein Weisungsrecht. 
Die Ergebnisse werden in den „Schlussfolgerungen des Vorsitzenden“ festgehalten, die von den übrigen Eu-
ropäischen Institutionen umgesetzt werden. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Allerdings informiert der Rats-
präsident das Europäische Parlament über die Ergebnisse und legt diesem einen schriftlichen Bericht vor.

Ratspräsidentschaft (EU Presidency)

Die Arbeit des Rates der EU („Ministerrat“) und des Europäischen Rates muss koordiniert und organisiert wer-
den. Deshalb hat immer ein Mitgliedstaat für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft inne, gewechselt wird 
nach einem festgelegten Turnus. Die einzelnen Sitzungen und Gipfel werden von den jeweiligen Regierungs-
vertreterInnen des Mitgliedstaats geleitet, was bedeutet, dass alle EU-Staaten abwechselnd jeweils sechs 
Monate lang für die Tagesordnung des Europäischen Rats und der Ministerräte verantwortlich sind. Dabei 
treiben sie nicht nur gesetzgeberische und politische Entscheidungen voran und vermitteln zwischen den Mit-
gliedstaaten, sondern können auch eigenen Arbeitsschwerpunkten besonderen Nachdruck verleihen. Der 
jeweilige Staats- beziehungsweise Regierungschef repräsentiert die EU für die Dauer der Präsidentschaft nach 
außen. Außerdem ist er oder sie Gastgeber der EU-Gipfeltreffen.

Am 13. Dezember 2004 beschlossen die EU-Außenminister die Reihenfolge der EU-Ratspräsidentschaften 
bis zum Jahr 2020. Festgelegt wurde, dass ab der deutschen Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2007 
immer drei aufeinander folgende Präsidentschaften als sogenannte „Dreier-Gruppe“ die insgesamt eineinhalb 
Jahre in enger Kooperation abstimmen. Dabei soll in einer „Dreier-Gruppe“ immer ein großes und ein kleines 
EU-Land und mindestens ein neuer EU-Mitgliedstaat (Aufnahme ab Mai 2004) vertreten sein (siehe Seite 14, 
Tab. 1).
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2007 Erstes Halbjahr Deutschland Zweites Halbjahr Italien

Zweites Halbjahr Portugal 2015 Erstes Halbjahr Lettland

2008 Erstes Halbjahr Slowenien Zweites Halbjahr Luxemburg

Zweites Halbjahr Frankreich 2016 Erstes Halbjahr Niederlande

2009 Erstes Halbjahr Tschechische Republik Zweites Halbjahr Slowakei

Zweites Halbjahr Schweden 2017 Erstes Halbjahr Malta

2010 Erstes Halbjahr Spanien Zweites Halbjahr Großbritannien

Zweites Halbjahr Belgien 2018 Erstes Halbjahr Estland

2011 Erstes Halbjahr Ungarn Zweites Halbjahr Bulgarien

Zweites Halbjahr Polen 2019 Erstes Halbjahr Österreich

2012 Erstes Halbjahr Dänemark Zweites Halbjahr Rumänien

Zweites Halbjahr Zypern 2020 Erstes Halbjahr Finnland

2013 Erstes Halbjahr Irland

Zweites Halbjahr Litauen

2014 Erstes Halbjahr Griechenland

Tab. 2:	Ratspräsidentschaften 2007 – 2020 in „Dreier Gruppen“

Der Ausschuss der Ständigen Vertreter AStV (COREPER)

Deutsche Vertretung

Vertretung Deutschlands  
bei der EU
Rue J. de Lalaing 19
B-1040 Brüssel
Tel.:	 0032 2 / 23 81 811
Fax:	0032 2 / 23 81 978
eMail: info@eu-vertretung.de
www.eu-vertretung.de

Alle Arbeiten des Rates werden – abgesehen von Landwirtschaft, 
für die der Sonderausschuss Landwirtschaft zuständig ist – vom Aus
schuss der Ständigen Vertreter (AStV, auf frz. COREPER, was auch 
der im Englischen gebräuchliche Begriff ist) vorbereitet bzw. koor-
diniert. Er setzt sich aus den LeiterInnen der Ständigen Vertretungen� 
der Mitgliedstaaten in Brüssel zusammen und umfasst dementspre-
chend 27 Mitglieder. Die Arbeiten dieses Ausschusses wiederum 
werden von über 250 Ausschüssen und Arbeitsgruppen vorberei-
tet, die aus den Delegierten der Mitgliedstaaten gebildet werden. 
Nach Artikel 203 des EG-Vertrags entscheiden die Mitgliedstaaten, 
auf welche Weise konkret sie vertreten sind.

�	Jeder Mitgliedstaat verfügt in Brüssel über ein ständiges Team von MitarbeiterInnen („Ständige Vertretung“), die ihn vertreten und 
seine nationalen Interessen auf EU-Ebene wahren. Die LeiterInnen dieser Vertretungen sind die Botschafter ihrer Länder bei der EU.
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AStV 1

Im AstV 1 sitzen die VertreterInnen der Botschafter. Sie bereiten die übrigen sechs Ratsformationen� vor, die 
normalerweise ein- bis zweimal im Halbjahr tagen. Die anfallenden Themen werden in A-Punkte und B-Punkte 
eingeteilt und auf die Tagesordnung des Rats gesetzt. A-Punkt heißt, der Rat kann ohne Aussprache anneh-
men. B-Punkt bedeutet, dass der Rat das Thema ggf. erörtern bzw. abstimmen muss.

AStV 2

Im AStV 2 vertreten die EU-BotschafterInnen der 27 Mitgliedstaaten ihre Länder. Sie bereiten die einmal im 
Monat tagenden Räte der AußenministerInnen, die ebenfalls einmal im Monat tagenden ECOFIN-Räte der 
Finanzminister sowie die drei- bis viermal pro Halbjahr tagenden Räte Justiz und Inneres vor.

Die Europäische Kommission (European Commission)

Europäische Kommission
Rue de la Loi 200
B-1049 Brüssel
Tel.:	 0032 2 / 299 11 11
Fax:	0032 2 / 67 89 10 11
www.ec.europa.eu

Vertretung in Berlin
Unter den Linden 78
10117 Berlin
Tel.:	   030 / 22 80 2000
eMail:	eu-de-kommission@ec.europa.eu 
www.eu-kommission.de

Vertretung München
Erhardtstraße 27
80331 München
Tel.:	 089 / 24 24 480
Fax:	 089 / 24 24 48 15
eMail:	eu-de-muenchen@ec.europa.eu

Vertretung Bonn
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4
53111 Bonn
Tel.:	 0228 / 53 00 90
Fax:	 0228 / 53 00 950
eMail:	eu-de-bonn@ec.europa.eu

Die Europäische Kommission ist das zentrale ausführende Organ der EU. Sie hat das so genannte Vorschlags-
monopol, d. h. nur sie hat das Recht, dem Rat Vorschläge für Richtlinien und Verordnungen vorzulegen. Zu-
dem kann sie die Rechtsgrundlage, die Form und den Inhalt ihres Vorschlags selbst bestimmen. Von der 
Rechtsgrundlage hängt wiederum beispielsweise ab, welchen Einfluss das Europäische Parlament hat. Neben 
der Erarbeitung von Vorschlägen für neue Rechtsvorschriften ist die Kommission für die praktische Umsetzung 
von EU-Maßnahmen und die Verwaltung des EU-Haushalts verantwortlich. Sie arbeitet weisungsunabhängig 
von den nationalen Regierungen ausschließlich im Interesse der Europäischen Gemeinschaft. Die Kommission 
untersteht der demokratischen Kontrolle des Europäischen Parlamentes, dem sie rechenschaftspflichtig ist.

Der Kommissionspräsident (President of the European Commission)

Der Kommissionspräsident wird von den Regierungen der EU-Mitgliedstaaten benannt und anschließend vom 
Europäischen Parlament bestätigt (2004 – 2009 der Portugiese José Manuel Durão Barroso). Seine Aufgaben 
und Zuständigkeiten liegen darin, die politische Leitlinie für das Vorgehen der Kommission zu bestimmen. Da-
rüber hinaus organisiert er die Arbeit der Kommission und beruft die Sitzungen des Kollegiums ein, welches er 
leitet. Des Weiteren vertritt der Präsident die Kommission bei den Tagungen des Europäischen Rates, bei der 
Gruppe der acht führenden Industrienationen (G8) sowie bei den Sitzungen des Europäischen Parlaments. 
Durch den Vertrag von Nizza kann der Kommissionspräsident die Zuständigkeitsbereiche der Kommissions-
mitglieder in der laufenden Amtszeit neu verteilen und sie zum Rücktritt auffordern.

�	Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz, Wettbewerbsfähigkeit (Binnenmarkt, Industrie und Forschung), Ver-
kehr, Telekommunikation und Energie, Landwirtschaft und Fischerei, Umwelt, Bildung, Jugend und Kultur
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Die KommissarInnen

Der Kommissionspräsident ernennt im Einvernehmen mit den Regierungen der Mitgliedstaaten die Kommissa-
rInnen. Das gesamte Kollegium muss sich dann dem Europäischen Parlament stellen und wird erst nach Zu-
stimmung offiziell ernannt. Infolge der Erweiterung der EU im Mai 2004 und im Januar 2007 setzt sich die 
Kommission seit Januar 2007 statt bisher aus 19 nun aus 26 Mitgliedern zusammen. Die Verwaltung der 
Kommission gliedert sich in ein Generalsekretariat, das die Arbeit koordiniert, sowie 36 Generaldirektionen 
(GD), die den jeweiligen KommissarInnen unterstehen und ihnen zuarbeiten. Der Kommission unterstehen 
Außenstellen und Forschungseinrichtungen in den Mitgliedstaaten. Insgesamt beschäftigt sie etwa 22.000 
Beamte. In der Regel tagt die Kommission einmal in der Woche. In ihren Sitzungen trifft sie alle wesentlichen 
Entscheidungen, fasst Beschlüsse, führt Erörterungen durch oder verabschiedet Vorschläge.

Um eineN bestimmteN MitarbeiterIn der Generaldirektion zu kontaktieren, benutzen 
Sie bitte folgendes E-Mail-Adress-Schema:
vorname.nachname@ec.europa.eu
Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich an den Adress-Informationsdienst:
address-information@ec.europa.eu
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Die Europäische Union (EU) erscheint oftmals weit entfernt und 
unübersicht lich. Aber die EU ist gerade auch für die Umwelt-
verbände wicht ig. Über 80% der nat ionalen Umweltgesetz-
gebung haben ihren Ursprung in Brüssel. Aus diesem Grund 
werden derzeit fast alle Änderungen im deutschen Umwelt-
recht durch die EU angestoßen. Wer Einfluss auf die deutsche 
Umweltpolit ik nehmen möchte, sollte daher den Blick nach 
Brüssel richten und die dort ige Lobbyarbeit verfolgen oder 
sogar selbst tät ig werden. Denn in der Europapolit ik werden 
in allen Bereichen der Umweltpolit ik, z.B. im Naturschutz, bei 
Luft, Wasser oder Tierschutz die Weichen gestellt.

„Das Brüsseler 1x1“ soll helfen, die EU zu verstehen, denn 
wirksame Lobbyarbeit setzt Wissen voraus, wo und wie man 
sich erfolgreich einmischen kann. Dieses Heft enthält alle In-
formationen, die Sie dafür brauchen.

Deutscher Naturschutzring
EU-Koordination und Internat ionales
Geschäftsstelle Berlin
Grünes Haus, Prenzlauer Allee 230
10405 Berlin
Tel:	 030 / 44  33  91 -86,  -85,  -83,  -81
Fax:	 030 / 44  33  91 -80
email:	 eu-info@dnr.de
www.eu-koordination.de

Weitere Informationen zur Europäischen Umweltpolit ik und 
zum Deutschen Naturschutzring:


